
Auszug MV- Corona Verordnung 24.04.2021 

§ 1a 

 Umgang mit Schnell- und Selbsttests 

(1) Für die in dieser Verordnung geregelten Testerfordernisse gelten die nachfolgenden Absätze.  

(2) Ein Schnelltest ist ein durch geschultes Personal vorgenommener PoC-Antigentest. Dieser wird 

zum Beispiel in, durch den öffentlichen Gesundheitsdienst beauftragten, Schnelltestzentren oder -

teststellen vorgenommen. Der oder dem Getesteten ist ein Nachweis über das Testergebnis 

auszuhändigen oder mittels einer IT-gestützten Anwendung zur Verfügung zu stellen. Der Nachweis 

muss folgende Angaben enthalten:  

a) Ort und Name der Teststelle;  

b) Datum und Uhrzeit des Abstrichs;  

c) Name und Anschrift der oder des Getesteten;  

d) Testergebnis;  

e) Art und Name des Tests (durch BfArM zugelassen). 

(3) Sofern durch den Dienstherrn, den Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin bei Beschäftigten unter 

Begleitung die Durchführung eines Schnelltests oder eines Selbsttests (Antigen-Tests zur 

Eigenanwendung durch Laien) veranlasst oder ermöglicht wird, so hat der Dienstherr, Arbeitgeber 

oder die Arbeitgeberin den Beschäftigten auf Wunsch einen wahrheitsgemäßen Nachweis über das 

Testergebnis auszuhändigen oder mittels einer IT-gestützten Anwendung zur Verfügung zu stellen. 

Der Nachweis muss folgende Angaben enthalten: 

 a) Ort und Name des testveranlassenden Dienstherrn, Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin; 

b) Datum und Uhrzeit des Abstrichs;  

c) Name und Anschrift der oder des Getesteten; 

d) Bestätigung, dass der beziehungsweise die Getestete Beschäftigter oder Beschäftigte des 

Unternehmens ist; 

e) Testergebnis;  

f) Art und Name des Tests (durch BfArM zugelassen).  

(4) Sofern durch außerschulische Bildungseinrichtungen bei Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter 

Begleitung die Durchführung eines Schnelltests oder Selbsttest veranlasst oder ermöglicht wird, so 

hat auf Wunsch die Bildungseinrichtung einen wahrheitsgemäßen Nachweis über das Testergebnis 

auszuhändigen oder mittels einer IT-gestützten Anwendung zur Verfügung zu stellen. Der Nachweis 

muss folgende Angaben enthalten: 

a) Ort und Name der testveranlassenden Bildungseinrichtung;  

b) Datum und Uhrzeit des Abstrichs;  

c) Name und Anschrift der oder des Getesteten;  

d) Bestätigung, dass der oder die Getestete Teilnehmerin oder Teilnehmer ist;  

e) Testergebnis;  



f) Art und Name des Tests (durch BfArM zugelassen).  

(5) Soweit in dieser Verordnung Selbsttesterfordernisse geregelt sind und die testpflichtige Person 

nicht über einen Nachweis eines tagesaktuellen negativen Testergebnisses im Sinne der Absätze 2 

bis 4 verfügt, so kann im Rahmen der Verfügbarkeit die testpflichtige Person, die eine hiervon 

abhängige Leistung in Anspruch nehmen oder an einer hiervon abhängigen Veranstaltung 

teilnehmen möchte, jeweils unter Begleitung in einem hierfür vorgesehenen Bereich den Selbsttest 

durchführen. Der Selbsttest kann entweder zur Verfügung gestellt oder selbst mitgebracht werden. 

Vor jeder Testung mit einem Selbsttest sind die Kontaktdaten der zu testenden Person zu erfassen. 

Diese Bestätigung über ein negatives Testergebnis berechtigt lediglich zur Wahrnehmung der 

Leistung und hat darüber hinaus keine Gültigkeit. Es hat durch den Testveranlassenden oder 

mittels einer IT-gestützten Anwendung eine Dokumentation der durchgeführten Testung zu 

erfolgen, die folgende Angaben enthalten muss:  

a) Ort und Name des testveranlassenden Unternehmens, Betriebs oder der Einrichtung und der 

beauftragten Person;  

b) Datum und Uhrzeit des Abstrichs;  

c) Name und Anschrift des Getesteten;  

d) Testergebnis; 

 e) Art und Name des Tests (durch BfArM zugelassen). 

 

 

Anlage 21 zu §2 Absatz 21 – Auflagen für den Individualsport und Sport in Gruppen 

4. Zum Zweck der Nachverfolgung von Infektionen mit SARS-CoV-2 hat der für den Sportbetrieb 

Verantwortliche bei jedem Training eine Anwesenheitsliste mit den folgenden Angaben über die 

Teilnehmenden zu führen:  

a.) Vor- und Familienname, 

b.) vollständige Anschrift,  

c.) Telefonnummer und  

d.) Zeitraum der Anwesenheit. 

7. Anleitungspersonen für Sportgruppen im Sinne des § 2 Absatz 21 Buchstabe b der Verordnung 

müssen auf Anforderung der nach Landesrecht zuständigen Behörde ein negatives Ergebnis einer 

innerhalb von 24 Stunden vor der Sportausübung mittels gemäß § 1a der Verordnung 

durchgeführten Testung auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorlegen. 

 


